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Aboiineineiitspreis:
Fur die Stadt Solo-

t h u r n:
Haldjährl.: Fr. 4. 50.

Aierteljährl. : Fr. 2. 25.

Franco fiir die ganze
S ch to c : z :

Haldjährl.: Fr 5. —
Vierteljährl. : Fr. 2. 90

Fitr das Ausland:
Haldjährl.: Fr. 5. 80.

^»cl^Veizerijclìe

Aircßen-Ieitung
K>nra«t>»S50«»»hr:

10 Cts. die Petitzeile
(8 Psg. RM. jur

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

l Bogen stark.

Briefe und Gelder

franco.

Einladung
zur XXV. Gc»cral»crsii»liillnng der

Katholiken Deutschlands.

In dcn Tagen vom 10.—13. Sep-

teinbcr wird dir diesjährige katholische

Generalversammlung Deutschlands unter
Gottes Beistand dahicr in Wnrzbnrg

abgehalten werden.

Nachdem die Lage, in der sich der-

I malen die deutschen Katholiken befinden,

von selbst alle treuen Söhne der Kirche

ans ein festes Sichznsammcnschlicßen,

auf wechselseitige Berathung, Ermnntc-

rung und Aneifernng, ans die innigste

Bcrbindnng, wie aller Glieder mit dem

Haupte, so auch aller einzelnen Mieder

unter sich angewiesen und angeleitet,

nachdem in den letzten glänzendeil Jubel-

festen unseres glorreich regierende»

Papstes sich allgemein eine so große

Begeisterung für die Sache der heiligen

Kirche kundgegeben, in allen Classen der

Bevölkerung die katholische Treue und

Opfcrwilligkcit immer herrlicher bewährt

hat, glauben wir nicht vieler Worte zu

bedürfen, um die entschiedenen und eis-

rigen katholischen Männer Deutschlands

ans alleil Ständen zu reger Betheili-

gung an dieser Bcrsammlnng ans das

herzlichste einzuladen. Als die XXV.
Bcrsammlung dieser Art ist die bevor-

stehende, die an einem für den Süden

wie für den Norden nicht ungünstig

gelegenen Puncte abgehalten wird, viel-

leicht bestimmt, einen bedeutenden Wende-

Punkt in der Entwicklung solcher Con-

grcsse zu bilden, die Erfahrungen von

mehr als einem Vierteljahrhundert zu-

sammen z» fassen und in dem Gcsammt-
leben und Wirken der deutschen Katho-
liken für die Zukunft weitere Fortschritte
anzubahnen.

Daher gibt sich das nnterzeichnete

Comite der frohen Hoffnung hin, es

werde die bevorstehende katholische Ge-

neralvcrsammlung sich einer recht zahl-
reichen und lebhaften Betheiligung er-

freuen, die allein glückliche Erfolge zu
sichern im Stande sein wird.

Das Programm wird seiner Zeit be-

kannt gegeben. Anfragen wollen gesäl-

ligst an das Secretariat des Local-
comites (Hrn. Buchhändler Woerl), An-
träge an die Adresse des unterzeichneten

Vorstands mit den Vermerk „Anträge"
gerichtet werden.

Das vorbereitende Comite:
I. Vorsitzender: Lochner,Domcapitular.

(Die übrigen Unterschriften sind die

Gleichen wie die in Nr. 28 der Kirch.-
Zeitung anfgezählten.

Wilhelm Emmanuel, Freiherr
v. Ketteler, Bischof von Mai»!.

(Fortsch» iig.l

Seit Beginn seines hohen Amtes war
Bischof Wilhelm Emmanuel unablässig

bemüht, das religiöse Leben in seiner

Diöcese zu heben. Von seiner nner-
müdctcn Thätigkeit kann jede Pfarrei
des Bisthnms Zeugniß ablegen; denn
es gibt keine Gemeinde, welche nicht den

geistlichen Oberhirten öfter, nach kurzen

Zeitabschnitten, in ihrer Mitte gesehen

und von ihm heilsame Lehren und Er-
Mahnungen empfangen hätte. Um noch

besser diesen Zweck zu erreichen, führte
der eifrige Bischof schon 1850 die Bru-
derschaft vom heiligsten Herzen Mariä
in der Diöcese ein nnd ließ fast in
allen einzelneu Pfarreien Volksmissionen

abhalten, an welchen er sich häufig per-

sönlich bctheiligte.

Auch die Schuljugend erfreute sich der

besonderen Fürsorge ihres geistlichen

Vaters, welcher bei seinen mühevollen

Visitations- nnd Firmungsreisen täglich

nnd oft viele Stunden lang die Schuleil

zu besuchen Pflegte nnd dabei nicht we-

Niger sein katechetisches Taleilt wie seine

große Liebe zu dcn Kindern bekundete.

Was die Missionen für das Volk,
das sollten für die Geistlichkeit die sog.

Exercitien sein, welche seit 1850 jedes

Jahr abgehalten und vom größteil Theile
der Geistlichen besucht werden.

Seiile Hanptsorge aber wandte der

Bischof der Erziehung nnd Ausbildung
der Kandidaten des geistlichen Standes

zu. Die zwischen dem hl. Stuhle und

der hessischeil Regierung abgeschlossenen

Concordate bestimmten, daß nach der

Vorschrift des Concils von Trient die

jungen Theologen ihre Studien in einem

unter der Leitung des Bischofs stehenden

Seminarium absolviren sollten; ill Wirk-

lichkeit aber mußten dieselben im Wider-

spruche mit diesem feierlichen Vertrage
die philosophischen und theologischen

Vorlesungen all einer der bischöflichen

Aufsicht fast ganz entrückten und mit
der protestantischen Landesuniversität

verbundenen katholisch-theologischen Fa-
cnltät hören. Dieser ungehörige Zu-
stand dauerte von 1832 bis 1851. Die

Vorgänger unseres Jubilars konnten

ans die Bitten der Studirenden nnd

der Pfarrgeistlichkeit um Wiedereröffnung

der rechtlich bestehenden, faktisch aber

aufgehobenen Lehranstalt im Semina-

rinm zu Mainz, nur ihre Ueberein-

stimmnng mit den geäußerten Wünschen

anssprcchen. Mehr zu thun, war oder

schien ihnen unniöglich. Erst Wilhelm
Enlmanncl war es vorbehalten, den

Wunsch des Clerns und des katholischen

Volkes zu erfüllen. Am 1. Mai 1851

begannen die philosophischen und theo-

logischen Vorlesungen im bischöflichen

Seminar zu Mainz. Ueber 000 Can-î
didaten des Priesterthums aus den ver-

schiedensten Diöcese» Deutschlands und!
der Schweiz haben ihre Ausbildung in
dieser Anstalt empfangen, deren Wieder-

eröffnnng oder vielmehr Nengründnng
der kostbarste Edelstein in der Krone

unseres kirchlichen Oberhirten ist.

Außer der Erziehung des Elerus hat-

ten die Regierungen der oberrheinischen

Kirchenprvvinj, zu welcher die Diöcese

Mainz gehört, noch andere Rechte der

Kirche sich angeeignet, nnd auch im

Großhcrzogthum Hessen entbehrte diel
katholische Kirche noch immer jener

Freiheit und Selbständigkeit, welche ihr
kraft göttlichen Rechts gebührt nnd durch!

feierliche Vertäge zugesichert war. Um
diesem Zustande ein Ende zu machen, I

wandten sich die Bischöse dieser Provinz >

in zwei Denkschrifteil an ihre resp.

Negierungen, in welchen sie ihre For-
dernngen formnlirten und allseitig bei

gründeten. Der damalige Großherz.

Ministerpräsident, Freiherr v. Dalwigk,
hohe staatsmännische Einsicht mit Recht-

sinn verbindend, erkannte die Berechti-

gnng der bischöflichen Forderungen und!

war bereit, das bisherige unwürdige

Bevormundnngssystem aufzugeben, ohne l

die Rechte des Staates dabei zu beein-

trächtigen. Er trat daher in VerHand-

lnngen mit dem Bischof, welche zum

Abschlüsse der bekannten Convention voll

1854 führten. die stets ein schönes

Denkmal staatlicher Weisheit und kirch-

licher Friedensliebe bleibeil wird.
Ueber die Agitationen, welche in der j

kirchenseindlichen Presse und selbst in
der hessischen Kammer gegen die Con-

vention stattfandeil, wollen wir mit

Stillschweigen hinweggehen. Die ver-

schiedenen Angriffe bewogen den Bischof,

in mehreren Broschüren die wahre Ten-
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den,; der Concordatsstürmer hervorzn-
heben nnd zu beleuchten, sowie die mit
der Regierung getroffene Vereinbarung

zu vertheidigen, wodurch es jedoch nicht

gelang, die leidenschaftlichen Gegner eines

Besseren zu belehren und zu beruhigen.

Während Bischof Wilhelm Emma-

unel der katholischen Kirche in Hessen

die zn einer gedeihlichen Wirksamkeit

unumgänglich nothwendige Freiheit zn

erringen suchte, war er zugleich darauf
bedacht, durch Gründung von Vereinen

nnd Berufung religiöser Genossenschaften

dem religiösen Leben neuen Bestand zn

sichern. Schon 1851 zog er die allge-

mein geachteten Schulbrüder nach Mainz
und noch in dem nämlichen Jahre ver-

pflanzte er den von Kolping gestifteten

Gesellenverein in seine Diöcese. Zur
Aushilfe in der Seelsorge nnd zur Ab-

Haltung von Volksmissionen hatte der

hohe Verblichene 1853 die Kapuziner,
deren erster Vorsteher des Bischofs Brn-
der Bonaventura war, nach

Mainz berufen, wohin 1853 auch einige

Jesuiten kamen. Eine zweite bescheidene

Niederlassung errichteten die Kapuziner
1869 iiì Dicburg. Um die studirende

Jugend vom Lande vor den Gefahren

und Unannehmlichkeiten zn bewahren

und ihnen die bei ihrem Gymnasial-
Studium so erwünschte Nachhilfe zu

gewähren, stiftete der Bischof 1861 ein

Convict in Mainz, welches so zahlreich

besucht wurde, daß 1869 eine Filiale in
Dieburg errichtet werden mußte. Mit
letzterer ward zugleich ein Progymnasium
verbunden, an welchem mehrere tüchtige

Weltpriester wirkten. Zur Aufnahme

armer Knaben gründete der Bischof

1864 mit großen Opfern ein ebenfalls
unter der Leitung von einigen Welt-

Priestern stehendes Knabenrettnngshaus
in Klein-Zimmern. Schon früher, am

24. August 1856, hatte er das für
Mädchen zn Neustadt im Odenwalde

gestiftete Marien-Waisenhans, welches

der im Jahre 1851 in Finthen bei

Mainz entstandenen Congregation der

Schul- nnd Krankenschwestern der gött-
lichen Vorsehung übergeben wurde, feier-

lich eingeweiht. Außer dieser Genossen-

schaft wurden noch die Frauen vom

guten Hirteil (1853) nnd die Armen-

Schwestern vom h. Franziskns (1854),
die sogenannten Niederbronner Schwe-

steril 1859 in die Diöcese berufen. Die

Schwestern von der Ewigen Anbetung

ließen sich 1869 in Mainz nieder. Den

bereits bestehenden Eongregationen der

Englischen Fräulein und der Barmher-

zigen Schwestern wandte der Bischof

ebenfalls seine oberhirtliche Fürsorge zn.

Auch die neu entstandenen Vereine, wie

der Verein des hl. Grabes, die St.
Michaelsbrnderschaft, der Bonifacins-
nnd Naphaelsverein führte der Bischof

in seiner Diöcese ein; die bereits be-

stehendeil Vereine, wie der Missions-,
der Vincenz- und Elisabethenverein er-

freuten sich seines besonderen Wohl-

wollens.

Es ist nicht unsere Absicht, die großen,

allgemein anerkannten Verdienste dieser

Genossenschaften für das leibliche und

geistige Wohl der Menschheit hier ans-

zuzählen; nur die Thatsache dürfen wir
nicht verschweigen, daß Bischof Wilhelm
Emmanuel nicht allein ihre Berufung,

resp. Gründung bewirkte, sondern auch

die größten materiellen Opfer dafür ge-

bracht hat, wie denn überhaupt die

Wohlthätigkeil ein sehr hervorstechender

Zug seines Charakters war.

(Schluß folgt.)

Nortrag,
gehalten vor dem solothnrnischcn Ober-

geeichte, den 12 Juli 1877, von Hrn.

Kanzler Diiret *)

In Sachen des Legates der Frl. Lin-
der sel., welches von den Basel'scheu
Gerichtsbehörden ausgefolgt worden, und

woran die sämmtliche Diözese Basel,

mit Inbegriff von Baselstadt 8 Kau-
tone umfassend,**) Antheil hat, über

welches aber laut der erpressen Willens-

bestimmung der sel. Testatorin einzig

der jeweilige Bischof von Basel mit

seinem Senate administratives Ver-

fügungsrecht besitzt nnd in der That

*) Dieser Vortrug cntbält nicht die eigen!-

liche VcrlheidignngSrcde, welche von Hrn. Fiir-
sprech Ioc. Ainlet gebnltcn word und in ihren

Grundfügen vielleicht anderweitig wird ver-

öfsentlicht werden. Er schließt sich nur erweiternd

an diesen AnwaltSvortrag an, um einigen Ge-

sichtSpunkten allgemein rechtlicher Natur beson-

dern Ausdruck tu leiben.

"t Der Kt. Schafshause» wird nlinilich nur
provisoiisch ald Diözcsanthril adminisirirt, ohne

noch förmlich einverleibt zn sei».

vom März 1867 bis März 1873 ans-

geübt hat, findet nun heute die in letzter

Instanz entscheiden sollende Tagfahrt
vor dein kantonalen solothnrnischcn Ober-

gerichte statt.

Das Amtsgericht Solvthnrn-Lebcrn,
das sich in Sachen competent erachtete,

weil im Momente der erzwungenen

Wegnahme der Linder'schen Fonds und

der vorangegangenen, juridisch ewig nie

zn rechtfertigenden Absetznngssentenz der

Fünf-Stände-Conferenz gegen Bischof

Engenins gerade die Stadt Svlothnrn
der Wohnsitz des Bischofs von Basel

war, hat bereits in dieser Streitsache
sein Urtheil gefällt, unterm 28. Februar
1877; — nnd zwar, wie es anders

von Niemanden erwartet ward, im Sinne
des von der Diöcesanconferenz einge-

fädelten Unrechts.

Die Frage des Forums, die Be-

streitnng der Compctenz der solothnr-

nischen Gerichte in dieser Streitsache,

meine Herren, kann nicht mehr von mir
vor diesen Schranken erörtert werden,

sie ward bei Beurtheilung der Einreden

in letzter Instanz — soweit Menschen-

gercchtigkeit waltet — entschieden. Die
solothnrnischen Gerichte haben die solo-

thnrnischen Gerichte als zuständiges

Forum; die solothnrnischen Gerichte

haben die solothnrnischcn Gerichte als

völlig competent in Materie erklärt.

Der wohlgemeinte Rath, den der Tit.
Präsident dieses versammelten Oberge-

gerichts offen anssprach, es möchte wenig-
stens, wenn Bischof Engenins den Schritt
thue, mittelst speziellen Gesuches an den

Diözesauvorort um die Uebertragnng
des ganzen Prozeßhandels an das in
Sachen nnbetheiligte, und darum unpar-
teilichere Bundesgericht anhalte, solchem

nicht unberechtigten Wunsche vom Vor-
orte nnd den 4 mitmachenden Stände-

regiernngen entsprochen worden, — ver-

hallte, obschon Bischof Engenins nicht

ohne einen tiefen Widerwillen zn be-

siegen, den Schritt des bittlichen An-
snchens an seine Gegner that, frucht-
nnd resultatlos an dem interessirten

Standpunkte der Fünf-Stände-Conferenz
nnd an den theilweise ganz unrichtigen

Behauptungen dieses Herrn Anwaltes,
der den Vortheil hatte, als damaliger
Landammann des Kantons Svlothnrn
und zugleich Präsident der fragmenta-

rischen Diözesauconfercnz an deren Ver-

sammlnng in Bern zu sein.

Die Streitsache des Lindcr-Lcgats ist

also nun einmal und heute vor dem

solothnrnischen Obergericht — und zwar

inappellabel — Gegenstand der Benr-

thcilnng. Der Bischof von Basel Enge-

nins, kann nichts anderes thun, als

seine Nechtsvcrwahrnng gegen die Ent-
scheide, die uns hier vor den Schranken

erscheinen lasse», zn erneuern nnd fest-

zuhalten. Gehen wir nun aber in die

Hauptsache selbst ein!
Schon die I. Rechtsfrage oder die

Hanptklage enthält einen wahren Wider-
oder Unsinn. Es wird darin verlangt,
daß Engenins, als durch die Diözesan- >

conferenz abberufener Bischof von Basel

den Linderschen Fond der Klägerin, Tit. s

Regierung von Solothnrn als Vorort
der Diöcese Basel z u H a n den des

jeweiligen Diöc e sa n bischoss
der Diöcese Basel, residirend in

Solothnrn, übergebe.

Ich meine: entweder besteht die Diö- ;

cese Basel annvch, oder sie ist juridisch,
d. h. von dem weltlichen oder staatlichen

Rechte bereits zertrümmert.

Besteht sie iwch, die Diözese Basel,

was für eine Stellung im Kt. Solo- ^

thnrn hat den dieser Eduard Herzog,

an den der Kanton Solothnrn eine

Quote bischöfl. Gehaltes zahlen muß?
Dieselbe Frage gilt auch hinsichtlich der

Kantone Bern nnd Aargan? Gehört

Solothnrn gleichzeitig zn zwei Diöcesen? -

Und wenn ja, wie kann denn eine So-

lothnrncr Regierung behaupten, (vide
Decret vom 18. Juni abhin), es existire
die christkatholische Kirche innert der

katholischen Kirche? Entweder braucht

es nicht zwei Bischöfe oder dann ist klar,

daß eine völlige Scheidung eingetreten,

indem die sogenannten Christ- oder Alt- -

katholiken der bisherigen römisch-ka-
tho lisch en Kirche nicht mehr an-

gehören, welcher Kirche unstreitig der

bischöfliche Stuhl von Basel und jeder

„jeweilige" Bischof von Basel zugehören.

Herzog ist weder Bischof von Basel,

noch iil irgend welcher Weise Rechts-

Nachfolger von Bischof Engenins, na-

mentlich mit keinem Schatten von Recht

hinsichtlich des Linder'schen Legats.
'!

Es ist nun aber klar, daß die Worte:

„zn Handen des jeweiligen Diöcesan-
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bischoss von Basel", im Sinne der

Klägerin nur aus deu Gcgenbischof des

Bischoss Engenius gehen können.

Und zudem, eriftirt die Diözese Basel

»och. so ist »nbcstreilbar Engenius an-

noch der gegenwärtige, somit „jeweilige"

Bischos von Basel. Ihn erkennt Rom,

erkennt der Papst, als Oberhaupt der

gcsammtcn katholischen Christenheit, als

solchen an, ihn erkennt als solchen an

der gcsammtc katholische Episkopat, ihn
erkennt das katholische Volk und der

katholische Elcrns der Schweiz und na-

mcntlich innert dem Bisthnm Basel,

einschließlich des Kantons Solothnrn,
mit immenser Mehrheit als solchen an;
ihn erkennen die bascl'schen Bisthnms-
stände Lnzern und Zug a mtli ch und

von Staatswegcn als solchen an.

Der Anno 1873 im Jänner hervor-

gebrachte Riß bezicht sich also nur ans

die staatlichen Behörden in 5 Kantonen,

Behörden, die einzig im Kanton Solo-

thurn in ihrer Mehrheit katholischen

Namen tragen, in den Kantonen Aar

gau, Baselland, Bern und Thurgan
weitaus vorwiegend protestantisch sind.

Die Stellung dieser mit Bischof Eu-

genius in Konflikt stehenden Behörden

mag nun wohl Einfluß auf jene Lei-

stnngen und Pflichten habe», die diesen

sonst oblägen, aber kann nicht die Stel-
lnng des Bischofs zum Volk, zu seinem

Amt und zu den allgemeinen Fnnda-
tionen der Diöecse als solcher altcriren.

Meine Herren! Besteht die Diözese

Basel annoch, sie, die nicht die Diözese

Herzogs ist, so ist sie heute noch die

Diözese Engenius Lachats, mit oder ohne

Allerkenntniß einzelner Ständeregiernn-

gen. — Allein die andere Alternative
ist: es sei die Diözese Basel ansgchoben,

zertrümmert insoweit als hicvon einzelne

Theile, jetzt ins altkatholischc National-

biSthnm übergegangen. Allein dann ist

Lnzern und Zug doch noch das Bis-

thnm Basel geblieben, denn weder geist-

lichcr noch wcltlicherscits haben diese bei-

den Kantone eine Aenderung hcrbeigc-

führt oder auch nur anerkannt.
Vom Standpunkte jedoch dieser Ail

nähme aus, daß das Bisthnm Basel,
das vom Jahre 1828 herstammt, nun-
mehr dem neuen kirchenorganisatorischen

Produkt, dem Na t i o n a lb i s t h um,
Platz geillacht hat, mußte es von ziem-

licher Ungcnirthcit, besser gesagt, von

eigentlichem und schlimmstem Macchia-

vcllismns zeugen, daß der als Kläger
auftretende Diözesanvorort einen Fond

zu Handen eines „jeweiligen Diözesan-

bisehofs voil Basel" reclaim rt und dem

wirklichen Bischof von Basel aus den

Händen zu reißen beansprucht. Denn

dann ist offenbar eine Diözese Basel

nur noch fingirt, ans daß mail deren

Gut in die Hände bekomme lind es einer

kirchenpolitischen Eonglomeration zuwen-
den könnte, welche mit dein Bisthnm
Basel nicht von fern etwas zu schaffeil

hat.

Meine Herreil! Faktisch haben die

5 Regierungen das Bisthnm Basel zer-

trümmcrt; sie haben das Concordat und

die Bulle mit Füßen getreten, und zur
Krönung des destruktiven Werkes sogar

das Domcapitel abrogirt. Allein hiemit

haben sie nur gethan, was sie als kau-

tonale Regierungen, innert ihren Kau-

tonsgrenzen destruktiv ausführen konnten.

Ihnen stand es nicht zu, den Kantonen

Lnzern und Zug zu diktircn: Anch ihr
dürft nicht mehr Theile des Bisthnms
Basels sein, anch für euch ist der Diö-
zesanverband zerstört, auch eure Dom-

kapitnlarcn sind abgesetzt u. s. w. Darum

eben, weil nur von und innert den

5 Kantonen, und nur soweit der legale

Zwang der staatlich kantonalen Behör-

deil reichte, das Bisthnm Basel zertrüm-

mert ist, ist dasselbe immerhin außer-

halb dieser 5 Kantone aufrecht bleibend

und daselbst ist Bischof dieser sortexisti-

renden, wenn anch räumlich rcdncirten

Diöcesc Basel kein Anderer als Engenius
Lachat.

Hätte die Klägerin aufrichtig ohne

Hinterlist noch Trug ihr Verlangen
stellen wollen, so hätte sie den Lin-
dcr'schen Fond zu Handen des neuen

Nativnalbisthums oder zu Handen der

5 Kantonsregiernngen verlang', dann
aber hätten sie das klare Recht wider
sich. Jetzt aber schieben sie einen Diözesam
bischos von Basel vor und sprechen da-

mit nur Widersinniges oder Unmögli-
ches aus; denn es käme nie einen Diö-
zesanbischof von Basel im Sinn der

Klage geben.

II. Ferner einige kritische Bemerkun-

gen, gegenüber dem amtsgerichtlichen

Urtheil, wobei ich nur hauptsächlich et-

liche Gesichtspunkte dcS allgemeinen Rech-

tcs hervorhebe, welche der Anwalt des

hochwst. Bischofs weniger einläßlich be-

rührte.

Ich citirc, um alles Faktische, Allegirte

zu übergehen, folgende E r wäg u n g s-

Momente:

„In Erwägung Vcrantworter der-

„malen nicht mehr Bischof von Basel

„ist, indem derselbe durch rechtskräftigen

„Beschluß der Diözesanconferenz geneh-

„migt durch die obersten Behörden der

„Diözesankantone, sowie durch die ober-

„stcn eidg. Behörden seit 29. Januar
>873 seines Amtes, enthoben ist;

„In Erwägung, die vom Verantwor-

„ter erhobene Einwendung, als sei er

„his zum heutigen Tage noch als Bi-

„schof voil Basel zu betrachten, unbe-

„gründet ist, indem die Amtsentsetzung

„des Bischofs Sache der politischen Ve-

„hördc des Landes ist, und die Unter-

„snchnng der Berechtigung oder Nicht-

„berechtigung des fraglichen Actes nicht

„Gegenstand richterlicher Entscheidung

„sein kann;

„In Erwägung, nach allgemeinen

„staatliche Grundsätzen dem Staat das

„Oberaufsichtsrecht über alle in seinem

„Gebiete vorhandenen Stiftungen, die

„einen bleibenden Zweck haben, zusteht

„und dieses Recht nach § 1321 unseres

„Civilgesetzbnches ausdrücklich der Ne-

„giernng übertragen ist, welche sogar

„im vorliegenden Fall dazu verpflichtet

„ist, indem crwiesenermasscn durch die

„vom Vcrantworter vorgenommenen Ope-

„rationcn die Zwcckerfüllnng und die

„stiftungsgemäßc Forteristenz des Lin-

„der'schcn Legates gefährdet war, er-

„kannt:
„Verantworter ist gehalten, der Klä-

„gerin, Tit. Regierung des Kantons

„Solothurn, als Vorort der Diözese

„Basel, residirend in Solothurn, die zu-

„folge Legates der Fräulein Emilia Lin-
"der von Basel, d. d. 20. März 1863

„ihm damals als Bischof von Basel

„zugestellten Werthschriften, resp. Baar-

„schaftcn im Gesammtbctrage von Fr.

„285,714. 28 Cts. zur Verfügung zu

„stellen, und über seine Verwendung

„zu kirchlichen Zwecken während seiner

„bischöfl. Amtsverwaltung von der Be-

„händignng des Legates am bis 29. Jan.

„1873 Rechnung abzulegen." (Schl. f.)

Aktenstücke ketreffend die Amts-
enthebunst des Hrn. Eugen Lachnt,

gewesener Bischof von Basel.
iFortjcpunq.)

2. „Es wird dem Herrn Eugen Lachat

die Ausübung weiterer bischöf-

licher Funktionen in den

Kantonen untersagt (so weit

spricht die Confercnz im Imperativ,
jetzt kömmt ails einmal der Optativ),
und es ist an dieselben die Einladung
zu erlassen, für einstweilen die bischöf-

lichen Einkünfte nicht mehr auszurichten

so, wie gerne!), beziehungsweise in den

Kantonen, in denen die Diöcesansonds

nicht mit dem Staatsgut vereinigt sind,

die betreffenden Fundationcn mit Sc-

quester zu belegen." So lautet das 2.

Dispositiv des Absctzungsbeschlusscs.

Mit welchem Recht untersagen sie,

die inkompetenten Confercnzherren, einem

katholischen Bischof „weitere bischöfliche

Funktionen" Ganz mit dem gleichen,

womit der jüdische hohe Rath den Apo-

steln verboten, im Namen Jesu zu leh-

ren. Sie konnten dem Bischos seinen

bischöflichen Charakter und seine Amts-

Übung nicht nehmen, und eben sowenig

dem katholischen Volk das Recht, von

dem Bischof gelehrt und geleitet zu wer-

den und ans seiner Hand jene heiligen

Sakramente zu empfangen, welche nach

katholischer Lehre nur der Bischof speu-

deu kann. Setzen wir den Fall, Bischof

Engenius habe sich wirklich gegen die

Gesetze des Staates vergangen und den

Behörden gerechte Ursache gegeben, ihn

anzuklagen (was wir des Bestimmtesten

verneinen), so hätten die Kantonsbehör-

den, einzeln oder mehrere, ihre amtlichen

Beziehungen mit ihm abbrechen, ihm

ihre Geldbeiträge oder andere stipu-

lirte Leistungen zurückhalten können —

ihm kirchliche Funktionen zu unter-

sagen, hatten sie kein Recht, so lang der

Bischof kirchlich anerkannt war, und

wenn sie es thaten oder noch thun, so

verletzen sie damit nicht nur das Recht

des einzelnen Bischofes, sondern das des

katholischen Volkes in den V Kantonen,
dem sie die Amtsthätigkeit des recht-

mäßigen Bischofs nicht erschweren oder

ganz entziehen dürfen.

Damit verletzen sie auch

die durch die B u n d e s v e r f a s -



s u IIg garantirte Freiheit
des Gewissens und die A n s -

Übung des Cnltu s. Welch' eine

Schmach ist es für den freien schweif
rischen Katholiken, wenn die Thurgauer

Regierung den Hochwürdigsten Bischof

von St. Gallen darüber verklagt, daß

er auf dem Territorium sei-
nes eigenen Bis thu m s thnr-
ganische Kinder im Ramen und ans

Auftrag des Bischofes von Basel firmte!
Welche noch größere Schmach ist es,

wenn die Regierung von Solothnrn
ihren katholischen Mitbürgern das Recht

verweigert, durch ihren rechtmäßigen

Bischof im eigenen Kanton ihre Kinder

firmen zu lassen*); wenn Aargau das

Gleiche thut und dazu noch schärfere

Drohungen gegen den Clerus ansspricht,

und in Folge davon die katholischen

Firmlinge mit ihren Pathen vom bern.

Jura nach Frankreich, die des Aargau's
entweder ins Badische oder in die Kan-

tone Zug und Luzern, die des Kantons

Solothnrn nach Altishofeu, Pfaffnau,
Neiden im Kanton Luzern hinüber wan-

dein müssen, wiederholt, zu Tausenden

und Tausenden, und das Alles unter
den Augen der Bnndesbehörden und

Angesichts des Art. 50 der Bnndesver-

fassnng: „Die freie Ausübung gottes-

dienstlicher Handlungen ist gewährleistet"
Denn daß „die Schranken der Sittlich-
keit und der öffentlichen Ordnung" durch

die Ausspendung des Firmsakramentes
oder durch Einweihung von Kirchen u.

dgl. eingebrochen würden, kann doch kein

vernünftiger Mensch behaupten.

In welche Lage ist nun das Vol k,

die katholischen Bürger von

Solothnrn, Bern, Aargau, Thurgau
und Baselland seit dem 29. Jänner
1873, also bereits vier und ein halbes

Jahr versetzt? Ihr Gewissen und ihre

katholische Ueberzeugung verbietet ihnen,

den Beschluß der Diöcesan - Couferenz

und die Bestätigung desselben durch die

Großen Räthe ihrer Kantone anzner-
kennen. Eugenius Lachat ist und bleibt

ihr rechtmäßiger Bischof, solang der

Papst denselben anerkennt und er die

Daß die Einwendung de« KcuitoiXrathe«
von Solothnrn: es stehe den Petenlrn frei,
ihre Kinder durch einen beliebige» andern
römisch lalholischen Bischof im Kanlon selbst
sir men zu lassen, entweder eine Albernheit,
oder ein« niedrige Finte ist, werden wir später
nachweisen.

einmal übernommene bischöfliche Würde

beibehäit. Und er m n ß sie beibehalte»,

weil er sonst den frevelhaften Eingriff
der Staatsmänner in das Recht der

Kirche gutheißen würde, weil kein ka-

tho lischer Bischof an seine Stelle
treten kann und er im Gewissen heilig

verpflichtet ist, dem Eindringling, „der
ein Wolf und kein Hirte ist," selbst mit

Lebensgefahr entgegen zu treten. — In
welch' peinlicher Lage dabei der Elerus
ist, im Eonslikt zwischen Staats- und

Kirchenbehörden, gehemmt in seinem

Verkehr mit vem Obcrhirtcn, nur auf

Umwegen von Hochdemsclbcn eingesetzt,

bevollmächtigt und geleitet, das wollen

wir hier nicht weiter ausführen; man

wollte ja von einer Seile her diese Ver-

wirrnng, und fürchtet oder beachtet den

Clerus nicht im Mindesten, wenn man

schon von dessen mächtigen Einfluß große

Worte macht. Welche Nachtheile für
das kirchliche Leben! welche Opfer und

Anstrengungen in den Gegenden, wo

der rechtmäßige Seelsorger seines Unter-

Haltes, die Gemeinden ihrer Kirche und

ihres Kirchcngutes beraubt sind Welche

Verlegenheiten für die Brautleute bei

allfälligen Ehehindernissen, welche Miß-
stände in der Besetzung der Pfründen,
in der Bildung und Einführung des

jungen pricsterlichen Nachwuchses! Der

Bischof und die Geistlichkeit mögen es

beklagen, aber das Volk muß es trage n,

jetzt schon über vier Jahre, und noch

lange vielleicht und ärger, wenn es sich

nicht ernst ermannt und die Heilung
gerade in dem Kantone vornimmt, wo

das Uebel den Anfang genommen hat.

Den Muthigen hilft Gott!

Kochw. Kerr Khoryerr Professor
Joseph Amrein.

Im Kanton Luzern hat es immer

noch eine große Anzahl Bauernfamilicn
von altem Schrot und Korn. In ihnen

erhalten sich die alten Bürgertugendcn:

Glaube, kirchlicher Sinn, Arbeitsamkeit,

gute Ordnung und Einfachheit. Sie
bilden das sog. conservative Element im

Volke. Wollte man aber glauben, sie

nähmen von dem Guten und Nützlichen,

das die Zeit mit sich bringt, keine Notiz,
so würde man sich sehr täuschen. Nur
von dem Schwindel wollen sie nichts

wissen. Eine solche Familie ist die, aus

der Hochw. Herr Chorherr Amrein ab-

stammle. Ans dem Charakter dieser

Familie läßt sich so ziemlich sein ganzes

Wesen erklären.

Chorherr Amrein, von sieben Ge-

schwistcrn das älteste, wurde im Jahre

1825 in Gunzwyl bei Münster geboren.

Sein Vater war von 1896 — 1829

Schnllchrcr in Gunzwyl, in welchem

Jahre er die Schule an seinen jünger»

Bruder Alois abtrat, der sie über 15

Jahre leitete. Jetzt ist ein Bruder nn-

seres Amrein sel. Lehrer an der näm

lieben Schule, so daß seit 1899 die

Schule von Gunzwyl immer Lehrer aus

dieser Familie hatte. Amrcins Vater
bekleidete verschiedene Bcamtnnge» die

ihm das Vertrauen seiner Mitbürger
übertrug. Ein Bruder desselben ist der

greise Chorherr Joseph Amrein in Mün-
stcr. Viele Jahre war er Leutpricster

an der untern Kirche, Pfarrer der Ge-

meinde Münster — ein ehrwürdiger,

hochverdienter Mann. Unter der Lei-

tung und Obhut einer frommen und

verständigen Mutter, des väterlieben

Großvaters, der bis ins hohe Alter im

Hause lebte und die Enkel ernst und

liebevoll überwachte, des Vaters und der

beiden Onkel wuchs der junge Amrein

zum Knaben und Jüngling heran. So

von allen Seiten getragen, gehalten und

geleitet erschloß sich die gute Natur

Amreins, die ein Erbe seiner Eltern

war, zur herrlichsten Blüthe. Sein

Lebensfrühling war vortrefflich! Was

Wunder, wenn auch sein Lebcnssommcr

so frnchtgesegnet war. Wie wenigen

Kindern fällt ein solches Glück zu!
Die erste Schule besuchte Hr. Amrein

bei seinem Onkel, der ein ganz vortreff-

lichcr Lehrer war. Wohl vorbereitet

betrat er im Jahre 1839 die Stifts-
schule in Münster, wo er zwei Jahre
blieb und die beiden Grammatikalklasscn

stndirte. Amrein war ein guter Schüler.

Lehrer dieser Schule — Schulherr —

war damals der Hochw. Herr Joseph

Winkler, jetzt bischöflicher Commissar

und Chorherr an der Stift im Hos.

Wie enge schlössen sich später die Freund-

schaftsbande zwischen Schüler und Lehrer!

Im Herbste 1811 bezog Amrein das

Gymnasium in Luzern und trat in die

dritte Klasse hl. Syntax) ein. Nach Ab-

solvirnng des Gymnasiums mit den er-

sten Forlgangsnotc» stieg er ins Lyceum

hinauf. In den Jahresverzeichnissen

finden wir ihn in beiden Kursen in

allen Fächern zuoberst mit der ersten

Fortgangsnote. Es gab damals in Ln-

zern eine schöne Anzahl begabter und

strebsamer Jünglinge, in den Klassen

entweder höher oder tiefer als Amrein

stehend, in deren Kreis nur ihn finden.

Da wurde viel gesungen und dcelamirt,

und Amrein that sich in beide» Künsten

besonders hervor. Mit keinem dieser

Freunde ist später Amrein in ein un-

freundliches Verhältniß getreten, wenn

er sich anch, wie es eben geht, dem Einen

näher, dem Andern ferner stellte oder

gestellt wurde. Ans dieser Studienzeit

berichtet ein Mitschüler: „Amrein war
ein abgesagter Feind alles Verschiebens.

Immer zuerst nahm er seine Arbeiten

an die Hand, überdachte, stndirte sie und

ließ nicht ab, bis er sie vollkommen zum

Verständniß gebracht hatte. Sein klarer

Verstand half ihm schnell über die

Schwierigkeiten hinweg, — nach Form
und Inhalt vermochte er immer etwas

Vollendetes zu Stande zn bringen. Er
kam nie unvorbereitet in die Schule

und die Vorlesungen. Vielleicht las er

nicht so viel als andere, aber was er

las, erfaßte er und konnte darüber vcr

fügen. Er nahm Eines nach dem An-
dern an die Hand, nicht Alles mitcin-

ander, und methodisch griff er immer

weiter. Er wollte nicht so fast einen

weiten Kreis des Wissens, aber einen

übersichtlichen »nd lichtvollen."

Die Standcswahl machte ihm keine

Schwierigkeit. Er wollte geistlich wer
den.

Im Herbst 1847 begab er sich mit

einigen Stndiengenosscn von Luzern nach

Freiburg i. B., um Theologie zn stn-

diren. Er hörte daselbst die Vorlesungen

der Professoren Hirschcr, Standenmeier,

Alban Stolz und Adalbert Maicr. Leider

war der erstere den größten Theil des

Jahres abwesend. Stolz sagte ihm bc-

sonders zn. Den zweiten und dritten

Kurs der Theologie stndirte er in Ln-

zern, wo inzwischen die theologische Lehr-

anstalt wieder eröffnet wurde. Mit
welchem Eifer und Fleiß und mit wel-

chem Erfolge er den theologischen Stn-
dien sich hingab, zeigen sowohl seine
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Fvrtschrittsnoten »»d seine Stellung

unter de» Mitschülern, als auch daS

i»i Herbste 1350 mit Anszcichnnng bc-

standcnc ?tdmissionseranicu. Es ver-

dient cher bemerkt zn werben, bah

Amrcin als Schüler der Theologie eine

ebenso nützliche als selten vorkommende

Uebung vornahm. Es findet sich ans

diesen Jabrcn ein Hest vor, worin er

eine große Anzahl Predigten, die er

hörte, namentlich Saalprcdigten, skizzirtc.
«5s sind vorzüglich solche, die praktische
nnd fruchtbare Stoffe durchführte».

>> Spätherbstc (Winter) deS Jahres
Idttilt—5)1 erhielt er vom Hochwürdigsten

Bischof Salzmann sel. die hl. Priester-
weihe. Den hl. Wcihnngcn ging eine

Vorbereitung voraus, durch die die Pric-
stcramtscandidaten in ihren hl. Berns
eingeführt werden sollten. Der Hoch-

würdigste Bischof selbst hielt ihnen Vor-
träge, die Amrcin sorgfältig anfzeichnctc.

Es sind verschiedene Punkte ans der

praktischen Scclsorge, die ziemlich ein-

läßlich aufgezeichnet sind.

Seine Primiz feierte der junge Prie-
ster in der Pfarrkirche in Münster den

>2. Jänner Mal. Der Hochw. Lenk-

Priester, jetzt Chorherr Jos. Amreiu, sein

Onkel, war geistlicher Vater. Die Ehren
predigt hielt der Hochw. Herr Professor

Jos. Winkler, bischöflicher Eommissar.

Im Exordium spricht der Redner zu-
treffend nnd wahr an den Primizianten:
Sie haben diesen Frcndentag sich nnd
Andern bereitet mit viel Müh nnd An-
strcngnng, mit großem Anfwande von

Zeit nnd Kraft; Sie haben kein Opfer
gescheut, Alles ein- nnd darangesetzt, um
das Ziel zu erreichen, bei dem Sie mit
dem hentigen Tag so mühevoll nnd

glücklich angelangt sind. Sie haben mit
großem Talente, das Ihnen der Herr
gegeben, stets auch großen Fleiß ver-

bunden, - was aber noch mehr ist,

Sie haben sich nicht bloß dnrch Kennt-

nisse vor Ihren Mitschülern ansge-

zeichnet, sondern sind ihnen auch im

Wandel allezeit vorangegangen nnd ha-

bcn ihnen mit dein Beispiele musterhaft

vorgclcnchtet." Diese Worte waren ganz
der Wirklichkeit entnommen, — so vor-
bereitet war Amrein geistlich geworden.

(Forts, folgt.)

Alumenlesc aus einem Rrrichte
n ber die a k tlì a t lìo si sche Synode
in Aern, ans Nr I'.I2 des „Nund."

Während man in der Schweiz wie
iit Deutschland schon längst von Seiten
aller Parteien zur Ueberzeugung gelangt
ist, daß tec sog. Alikatholicismns eine

Mißgeburt ohne Lebensfähigkeit ist,
stimmt ein verbissener Protestant
(wenigstens nennt er sich Protestant)
ein Loblied an ans den Attkatholicismns,
doch, wie leicht hcransznlcscn, war es

ihm mehr darum zu thun, seine Galle
gegen den Katholicismus zu entleeren,
als etwas der Mühe Werthes über den

Altkatholicismns zu lobhudeln, oder soll
vielleicht der ganze Artikel als bittere
Ironie aufgefaßt werden? Rnr in die-
sein Falle hätte er eine Bedeutung, sonst

ist er der reinste Hohn ans die Wirk-
lichkeit nnd die Wahrheit. Horchen wir,
was der arme Mensch faselt:

„Die christkathvlischc Nationalsynodc
tagte dieses Jahr in der Bundcsstadtâ
Mittwoch den 23. Mai nnd ist im Ge-

biet der religiösen W elt und
d c r E nt wickl un g der kirchlichen
Bcr hälln i ssn: n n seres Volkcs
und Vaterlandes eine solche
eminent hervorragende Er-
schc i n n n g, daß nur der Vaterlands-

lose, beschränkte Verstand gleichgültig
dabei vorbeigehen kann "

Wir würden hier schon lachen, wenn
wir nicht dadurch uns als „Vaterlands-
los" und „gcistcsbcschränkt" verrathen
würden.

Der Lobrcdner kommt nun ans die

Rede „Wasscrich's" zu sprechen nnd
bricht in die Worte aus:

„Das ist der Weg! Ans diesem wirst
du siegen, kleines Häuflein! Wir glaub-
ten, etwas vom Pfingstgcist und vom
Hauch der Glanbensmänner der Refor-
ination zu verspüren."

Doch eins stört seine Freude:
„Die bescheidene Zahl Frauen, die

sich zum christtatholischcn Gottesdienste
hallen. Wenn die Frauen zurückbleibe»,
so bleiben auch die Kinder zurück und

zuletzt auch die Männer." — Allerdings '

ist eine solche Wahrnehmung bei dem

an sich schon kleinen Häuflein nicht nur
sehr niederschlagend, sondern es ist zum
Verzweifeln. Gerade das hätte dem

lobcvollcn „Protestanten" beweisen sollen,

daß nicht ein religiöses Bcdürsjiiß jenes

„kleine Häuflein" zusammenführe, son-

dern der ihm so sympathische Haß gegen

die katholische Kirche. Das ist es denn

auch, was ihn zum Wnthansbruch der

Worte bringt:
„Zudem ist eben die Macht, die die

röinisch-jesnilischcKirchc dnrch den Beicht-

stuhl ans die Frauenwelt ausübt, immer

»och eine ungeheure nnd zwar ungc-
Heuer verderbliche; sie weiß,
daß, wer die Frauen regiert, die Welt
regiert denn die Frauen regiere»
die Welt; sie weiß, daß je sklavischer

sie die Frauen in der Kirche sesselt,

desto mehr diese ihr Regiment im Hanse

erobern nnd sich hier entschädigen für
das, was sie dort verlieren. Diese Be

hcrrschnng der Francnwell vom Bann
der römischen Kirche ist uns aber schließ-

lich ei» Beweis mehr für die dcmo-
r a l i s i r c n d c n, entartenden
Einflüsse dieser Kirche. Es wird wohl
eine Zeit kommen, wo auch endlich der

katholischen Francnwelt die Augen ans-

gehen nnd sie ihre bisherigen Verführer
mit Entrüstung von sich stößt. Unsere

Bewunderung der edlen Schaar Frauen,
die sich von der altkatholischen Gemeinde

Berns zum Gottesdienste cingcfnndcn!"

Im Munde eines Bcrners klingen

diese Wort? wunderschön! Wenn man

weiß, daß zu Stadt nnd zu Land Un-

zucht und Liederlichkeit, Schnapspest und

Bankerott, Vernntrennngen und körper-

liehe Verletzungen in solcher Blüthe
stehen, daß Bern in dieser Hinsicht mit
den sittlich verkommensten Ortschaften

wetteifert und einen hervorragenden

Rang einnimmt, so darf ein Berner

schon über den demoralisircnden Einfluß
der katholischen Kirche sprechen. O du

Erzschnfterei! (Forts, folgt.)

Kirchen-Chronik.

Aus der Schweiz.
Dem ehemaligen Bisthnm Genf

nnd dadurch auch der Schweiz wird eine

große Auszeichnung zu Theil werden

in der Person eines frühern Bischofs

von Genf. Nach einläßlicher Unter-

suchung nnd Prüfung der Schriften des

heiligen F r a n z vo n S ale s, Bi-
schofs von Genf, hat nämlich der hl.

Stuhl entschieden, denselben als àà
koelomi,'. z» erklären nnd seinen Schrif
ten als diejenigen eines Kirchen
lehre rs anzucrkcnne». Das Deerct

ist bereits beschlossen und wird in nicht

ferner Zeit pnblizirt werden.

Die hlciclnron I-ieelomm müßen laut
Papst Leo XII. »im» vivnv Iniilxxi
»vcmin ylix'ix «'ivl«'n»nmxitx' pimtmnim
-ixtcknr »itn (ZMIIMÎ88NNI silà'm, 80«!

-o»»ctx8 Ulirmti lnlc>lc;8 niiuiiniixsnn
»»ivcnilorimi i»mloi'ili>lt'n> «xiinoiii»-
-tm lilwrm nnsnoiilin vt claeti'inn «0-

"lni'tm, oxliix'ti oiixlir«; »on con-

«miro.«
>—« Dieser Tage ist Nr. 1 des tire-

«lente k.iktnlien wieder erschienen. Wir
empfehlen dieses vortreffliche Kirchen-
blatt des Kantons Tcssin den Zcitnngs-
lcsern der deutschen nnd französische»

Schweiz, welche der italienischen Sprache
knndia sind, oder kundig werden «volle»

nnd rufen dem Wiedererstandenem ein

freudiges „Glück ans" zu. (Das Abonne-

ment kostet per Post halbjährlich Fr. 3,)

^ Pins IX. und Mrrmillod über

Montalrmbcrt. Unlängst befand sich

Msgr. Mcrmillod in einer Vcrsamm-
lnng zu Lyon, in welcher die Rede

von dem dnrch den Erpatcr Hyacinth
widerrechtlich veröffentlichten Manu-
skript M o u t ale m b e rt war. Bischof

Mermillod ergriff diesen Anlaß um
seine mit P a p st Pins IX. hierüber
gehabte Unterredung mitzutheilen:

Madame Montalcmbert, erzählte Mcr-
millod, schrieb mir: „Machen sie doch,

daß der Papst diese gegen meinen Wil-
len erfolgte Publikation nicht ans den

Inder setze." Ich las diesen Brief dem

Papst vor und mit Thränen in den

Augen sagte Pins: „Ich werde das

Buch nicht auf den Index setzen lassen."
Dann fügte er hinzn: „Ich habe so

sehr geliebt die großen Männer, welche

sich etwas vom Stolz hinreißen ließen

(<I»i so 8vnl IîiÎ88ê8 icloliUi-or)! Ich
habe sehr geliebt L a m m c n n a i s zur
Zeit, als ich in Jmola war, ich las

seine Schriften, ich stand in Eorrespon-

denz mit ihm; ich habe sehr geliebt den

Pater Ventura, der inzwischen zu

mir zurückgekehrt ist. Ich habe auch

sehr geliebt M o » t ale m b cr t." Dann

fuhr Pins fort: „Sie alle hatten eine

Schwäche, welche ich jetzt erkenne; sie
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wollten ein Mittel anwenden für die

bestehende Wunde, welches ungenügend

war. Es besteht eine große Wunde:
Der Umsturz der Verhältnisse, ein gro-
ßes Uebel, Man will Jesus Christus

vom Throne stürzen, man will ihm
nicht den ihm in der Seele und in der

Gesellschaft gebührenden Platz geben.

Man will ihm höchstens nur das AU
mosen des gemcünn Rechtes geben:

man will ihn nur aceeplircn, wie ihn
Tiberins annehmen wollte, zwischen

Venus und Jupiter; man begreift nicht,

daß Jesus Christus nur Herrscher oder

der Verfolgte sein kann. Die Kirche
bedarf keiner großen Männer, aber diese

bedürfen der Kirche."
Die radikale Presse hat

wieder ein rothes Tuch gesunden, um
den Intoleranz-Stier in Wuth zu se-

tzen. Sie hat entdeckt, daß in Frei-
bürg ein neues Klo stcr errichtet
wordeir sei und zwar ein Kloster von

Vnchd r ncker- Setzc ri n n e n. Es
arbeiten allerdings in Freiburg Töchter

als Seherinnen in zwei Druckereien

und sie werden daselbst hiefür in einer

Druckerei - Anstalt herangebildet. Die-
selben bilden aber eben so wenig ein

Kloster als die Arbeiterinnen in Fabrik-
anstalten, deren es in der Schweiz »ich-

rcre gibt. Die Liberté weist dies dem

radikaleil Confndürö, welcher zuerst dieses

rot be Tuch aufgehoben hat, bündig und

gründlich nach und cs ist zu hoffen,

daß die Eidgenossenschaft so vernünftig
ist, sich nicht durch ein Toleranz Stück-

lein vor aller Welt zu blamiren.
« Den altkatholischen Staatspfar-

rern empfehlen wir folgende Notiz der

Germania zur Bcherzigung:

„Voil bestllnterrichteter Seite wird
mir mitgetheilt, daß der frühere „alt-
katholische" Pfarrer für Franken. Ve-

nanz A r n old in Erlangen, ans der

letzteil Synode seinen Austritt ans dem

„Altkntholizismus" erklärt hat. Er hat

bereits, da er vordem Ordensmann war,
seineil General-Obern in Rom um

Versöhnung mit der Kirche und dem

Orden gebeten. Zur Zeit befindet er

sich ans der Reise nach einem Kloster
in Bayern, von dessen Obern die Be-

dingungeil seiner Wiederaufnahme zn
vernehmen er angewiesen worden ist."

Kurze Nachrichten ans den Kantonen.

Die Regierung von Svlothurn hat

„nach endgültiger Entscheidung des Lin-

dcrlegatsprocesses"(?) die Diöccsaiiconfe-

reu; auf den 3 t. Juli zn einer Vcr-

sainmlnng nach Solothurn eingeladen.

Es werden da viele und sehr intercs-
sante Tractanda zur Sprache kommen ;

ob sie endgültig entschieden werden, be-

zweifeln wir stark.

Der „Landbotc" und das „Volksblatt
am Jura" schenken seit einiger Zeit der

„Kirchciizcitnng" ihre Anfincrksamkkit.
Wir freuen uns darüber; wenn sie aber,

anstatt vorn hercinzngehcn und das zu

betrachten, was in den Hanptarti-
kel» gesagt wird, nur so nms Hans

hcrnmschleichc» und da etwa ein Span-
chcn aufheben, so könnten wir es vor

unsern Lesern nicht verantworten, sie

mit diesen Ncrgeleien zn behelligen. Die

zwei genannlcii Blätter sollen uns z. B.

ans ^>ie Sätze antwvltcn: I. Die Diö-
ccsanconferenz hat den Tit. Bischof Lacbat

wider Recht und ohne Grund, mit Nie-

Vertretung aller Ncchtsformcn und Ans-

stellnng der erbärmlichsten Sophismen
und Ncchtsverdrchnngcn abgesetzt. 2. Die

oberste Gerichtsbchörde eines Kantons,
welche einen Jnstizfrcvel zum Ansgang-

Punkt eines Urtheils macht, zeigt sich

ifmo liicto als impotent, ihrer hohen

Aufgabe nicht gewachsen — hierauf sollen

sie eingehen, dann wolleil wir rcplieiren.

Unterdessen mögende vor ihrer Thür
kehren, oder allenfalls die Narren- und

Schnftenstrcichc der Genfer und Berner,
ihrer lieben Freunde, Gesinnungsgenossen

und Brüder eoram nehmen; so haben

sie genng zu thun und ersparen uns

die Mühe.

Jil G r e n ch e n soll nach Angabc

des „Landbotcn" der Pfarrer einen

Knaben beim Religionsunterricht gefragt

haben: welche Zeitungen sein Vater

halte. Wer den hochw. Hrn. Pfarrer
Walser kennt, weiß zum Voraus, daß

dies eine heillose Lüge ist, welche mau

nur einem Dummkopf aufbinden kann.

Wenn aber aus der Staatskanzlei So-

lothnrn ein Aktenstück hervorgehen kann,

wie die Anschuldigungen gegeil Herrn

Pfarrer Schubert in Selzach (sieheKirch.-

Zeitung Nr. 26), das an Abgeschmackt-

hcit und Erbärmlichkeit seines Gleicheil

sucht, so mag man begreifen, was der

„Landbotc" seinen Lesern zutrauen darf.

ist jemals eine Untersuchung

ergangen über jene Schändlichkeiten,

welche Hr. Pfarrer Schubert in seinem

VerailtwortungSschrcibcil anzeigte?

Am 24. Juli fand in E g e r k i u gcn
die Vcrsammlnug der soloth. kantonalen

Pastoral Evnfcrcnz statt. 4l) Geistliche

nahmeii an derselben Antheil; liebe

Gäste, die man an derselben erwartet

hatte, konnten leider nicht erscheinen.

Die Referate betrafen die Schulfrage

(Stand der Angelegenheit, Aufgabe des

Seelsorgers dabei), das Studenten-

Patronat (daö bereits schöne Resultate

erzielt hat) und die Erzichuiigsvcrciilc.
Nachher urgcmüthliche Vereinigung in

heiterer Stimmung. Zum Gelingen der

Arbcil und der Erholung trug wesent-

liehst bei das abtretende Präsidium:
Tit. H r. D o m h c r r Kies er. Ans

originelle Weise vernahmen die Anwesen-

den, daß derselbe vor wenigen Tagen seine

Scknndiz ganz im Stillen gehalten hatte;

sein „geistlicher Vater" — zwar 6 Jahre

jünger als der „Sohn" — Hochw. Hr.

Kaplan Tschann, verrieth das Geheim-

niß, worauf dann dem Jubilate» ein

freudiges, kraftvollcrkönendcs Hoch mit

herzlichen Glückwünschen dargebracht

wurde. Die Leitung der Eonferenz geht

nnil über an „Thal und Gäu", Hochw.

Hrn. Pfarrer Fuchs an der Spitze.

Viviliil!
»-i Der Bundesrats) hat das Straf-

urtheil über einen im Kanton Lnzcrn

niedergelassenen Berner, der an einem

katholischen Feiertag, Allerheiligen-Fest,
Bäume setzte, aufgehoben, weil er den

Gottesdienst der Katholiken damit nicht

gestört habe. Nun, das läßt sich noch

eher hören, als jenes salomonische Ur-

theil über den Walliscr Schmied; aber

die Consegnenzc»?

>-< Der „Bund" kann sich nicht cut-

halten, Unrath auf Bischof Kettclers

Grab zn werfen. Er wagt es zu bc-

Häupten: Kcttelcr habe seine Begabung

und Energie „dem Dienste einer faulen

und schädlichen Sache gewidmet, und

zwar gegen besseres Wissen
und Gewisse n " ; er wagt es, ihm

„unaufhörliche Streitsucht" und Cha-
r a k t e r l o s i g k c i t anzudichten, i h m

großen Theils den traurigen Znstand

der kathol. Kirche in Deutschland zu

Schulden zu legen. So schreibt dem

„Bund" sein Correspondent ans Deutsch-

land! Es ist gewiß auch ein Altkatho-
lik. Auch die (alt)„kathol. Blätter"
beklageil daß „ein Mann von solchen

Gaben und solcher Willenskraft, anstatt
dem Vatcrlaudc nnd der Gewissensfrei-

hcit zil dienen, sich zum willenlosen
Diener des geschworenen Erbfeindes der

Nation gemacht hat: Der dcnlschc Frei-
Herr ein römischer Papsttnecht!" —
Was ist en ere Freiheit Weiber zn

nehmen, wie Watterich es eben auch

thun will, einander öffentlich anszn-

schimpfen, wie Oser und Vonthron,
zu befehden, wie Michclis und Rieks,
verdiente Männer zu injurircn und vor
den „Herren" zu kriechen. Pfui!
^ Der römisch-katholische Pfarrer

voil H o r g en, Hochw. Hr. D. Bossard,

wendet sich an die Mildthätigkeit des

katholischen Volkes, um sehr nothwendige

Beiträge an die noch verschuldete Kirche
und eventuell zur Erwerbung eines

Pfarrhauses zu erhalten. Merkwürdig!
die Einen stehlen mit Hülfe der Gesetze

nnd der Staatsbehörden den Katholikeil
ihr Eigenthum nnd doch sind ihre FD

nanzen rninirt; die Andern rufen ans

tiefer Noth die Wohlthätigkeit des nicht

reichen katholischen Volkes an; sie findeil

Gehör, und der Geber wird dadurch

nicht arm Oiszwi clil, clnclit )>iilli>t:i'i-

lins... Doch, lassen wir das Rühmen,

auch das Uebertreibcn! So hat z. B.

ein sonst gutes katholisches Journal von

einer reichen Sendung Kirchlicher Gc-

gcnstände gesprochen, welche ein schwciz.

Bischof vom hl. Vater sollte erhalten

haben, während der Betreffende nicht

einmal Anzeige, geschweige Sendung er-

halten hat.

^ In einer Kapi lle in Oberwintcr-

thnr wurde ein Cyklus von Wandge-

mälven, wahrscheinlich ans dem 14. Jahr-
hundert, von der verhüllenden Tünche

frei gemacht. Der bewährte Kunstkenner,

Prof. Nahn in Zürich, beschreibt die-

selben iil dem Leitartikel zu Nr. 174

der allg. Schweiz -Zeitung.

Luzrrn. II. In exiw Imnol clo

ist eiil schöner Psalm, die

Juden und Moses haben ihn gesungen

als sie ans der Fremde wieder heim-

gezogen sind, wie er jetzt noch in der



Vesper psallirt wird. Wie damals die

Jude» aus-Egypte» gewaudert mit Sack

und Pack, so ist iu jüngster Zeit auch

der Herr „Staat" aus der Kirche sort-

gezogen, auS sciucr Heimath, seinem

Vaterland, wie der Verlorne Sohn, er

hat zwar alles mit sich nehmen wollen,

alles Geld, allen Schutz, alle Freund-

schasl, alle Erinnerung, alles was der

Kirche lieb gewesen und was sie gerne

behalten hätte, aber etwas hat der Staat
zurückgelassen, vergessen oder ans Ver-

achtung, gerade das, was die Kirche nie

gewollt hat, gegen was sie sich gewehrt,

was er ihr anfgezwnngen, womit er sie

ärgern kann, nämlich den Gestank des

GrümpelS, das W o ch en b l à t t l i, *)
das hat der Staat beim Hansziehen

liegen lassen. Mit Kaiser Josef — dem

Josefiner — ja schon mit Ludwig XIV.
ist der Staat mit Roß und Wagen,

Trommel und Trompeten iu die Kirche

eingedrungen und hat durch seine Ans-

rnfer ein Ganten ansgeschrieen, vom

». v. „Güllenstandli" an bis zum 8. v.

„Mastschwein" und all' den unsanbern

staatlichen Artikeln, die da und dort

um Geld versteigert werden. — Die

Kirche wehrte sich gegen diese Profani-

rung und wollte die Käufer und Ver--

känfer nicht in ihre Gotteshäuser ein-

lassen, aber der Staat sprengte die

Thüren nnd bevor der Priester das

Evangelium liest nnd zum Altar geht,

schreit der Ausrufer seine Sachen herab,

vor dem zum Gottesdienst versammelten

Volke, nnd das erste so in der Kirche

am Tage des Herrn ertönt das heißt:

S ch uldcn r nf! — Die Kirche hat

öfter die Geisel schwingen wollen gegen

diese Schacherjnden, aber der Staat hat
sie in seinen besondern Schuh nnd Pro-
tektion genommen nnd an der unsinni-

gen, tyrannischen Verordnung festgehal-

ten. — Jetzt im neue» Bund hat sich

der Staat von der Kirche getrennt, und

geschieden, will nichts mehr von ihr
wissen, weder von der Ehe, noch ob

einer getaust sei nnd wie er heiße, wenn

er nur geboren ist, aber geboren muß

Bürger nnd Bürgerin sein — jetzt hoffte

man, werde der Staat wenn er die

Kirche verläßt, den alten Bündel, den

Mißbrauch, diese Ausrufungen, mit sich

D h. das ÄiiSnch» w»>llichcr Gegen-
stände in dee Kirche beim Gotiesdienst.

weg- und fortnehmen und er werde

dieselben an ein Tennslhor oder an's

Spritzenhüsli anschlagen, aber nein!

dieser Sack ist geblieben, vielleicht vcr-

gessen worden?

AuS dein Jura. Es hat z'Mr bei

uns schon lange „gcprenßelct", aber so

arg wie jetzt doch noch nie. Das Ge-

richt von Delsberg vernrtheilte kürzlich

drei Pfarrer mit derselben Motivirung,
wie schon früher preußische Gerichtshöfe

katholische Geistliche vernrtheilt haben,

nämlich „weil sie bischöfliche Funktionen
verrichtet hätten." Die drei Geistlichen

wurden zu je ltX> Fr. vernrtheilt, weil

sie den bischöflichen Hirtenbrief verlesen.

Unsere radikalen Schreiber und Schreier
nennen den Hochwst. Herrn Bischof von

Basel stets „den gewesenen Bischof",

„den Exbischof." Ist der Hochwst. Hr.
Bischos Lachar ein Exbischof, wie kömmt

denn, abgesehen von allem Andern, ein

Berner Gericht dazu, das Schreiben eines

solchen als ein „ b i s chöfli ch e s " zu

bezeichnen Wie kann es Priester stra-

fen, die nach seiner Ueberzeugung nichts

anderes gethan, als daß sie das Schrei-
den einer Privatperson vorlesen? Wie
kann es sein Urtheil motivircn damit,

daß solche „bischöfliche Funktionen ver-

richtet hätten" In den Augen dessel-

ben Gerichtes sind die drei Bestraften

„abgesetzte Pfarrer", die Genossenschaft,

vor welcher das Schreiben verlesen wurde,

„staatlich nicht anerkannt" — wie kommt

ein Berner Gericht dazu, sich in rein

privatliche Angelegenheiten zn mischen,

wo durchaus kein Gesetzcsparagraph ver-

letzt wird? Konsegnentes Denken nnd

Handeln verräth sich jedenfalls in diesem

Entscheide nicht. Nebst der Lust, die

Katholiken zn chicaniere», finden wir
keinen andern Grund zn dieser Vernr-
theilung, als eine grenzenlose Bornirt-
heit des radikalen Richters, der dieselbe

Persönlichkeit ist, welcher schon früher
einen katholischen Geistlicheil vernrtheilte,

„weil er eilte stille Messe gesungen habe!"

Selbstverständlich wurde gegen eine

solche Nechtssprechnng appellirt. Der

Nichter von Delsberg erklärte aber den

Angeschuldigten, daß ihre Versolgnng

v o n S e i t e d c r E nlt n s d i rck -

tion ill Bern verlangt wor-
den sei. Gnt, daß nicht weit vom

Berrnerrathhaus das Bundesrathhaus

steht. — Während die Bernerregiernng

entgegen den Verträgen die katholischeil

Pfarreien im Jura zusammenschmelzt,

bilden sich daselbst in der Wirklichkeit

neue. So wurden Rccler und Noconrt

zu Psarreien erhobeil. Hier ist schon

seit einigen Monaten ein Pfarrer, näin-

lich: Hr. Abatte, ehemaliger Pfarrer

von Eharmoille; für Necler ist Herr
Bnchwalder ernannt. Eourgeney wird

provisorisch durch einen Bikar von Prnn-
trut versehen. Betreff der neugestisteten

Pfarrei Noconrt lesen wir mit höchstem

Befremden Folgendes in der allgem.

Schweizerzeitnng Nr. 174:

„Die römisch-katholische Bürgergc-

meinde Recourt im beruischen Jura er-

baute sich ohne Zuschuß des Staates

oder ber bestehenden Kirchgeincinde, soil-

der» ganz ans eigeneil Mitteln ein neues

Gotteshaus zn eigenem Gebrauche, cou-

ftitnirte sich zu dem Ende als eigene,

von der neuen Staatskirche unabhängige

Kircbgemeinde nnd übertrug den» ehe-

maligen Pfarrer von Eharmoille, der

auf den Revocationsbeschlnß des Ober-

geeichtes hin wieder in den Kanton ge-

kommen war, die neue Pfründe. Jedoch

die Rechnung war ohne den Wirth ge-

macht. Nachdem die Verwaltnngsbehördc

dieser Pfarrwahl die Bestätigung ver-

sagt halte, ergriff die Bürgergemeinde

von Noconrt den Necnrs an die Re-

giernng nnd erklärte. eS habe der Ge-

mcinderath von Noconrt allein das Recht,

über die Kirche zu verfügen. Die gute

Gemeinde siel vom Regen in die Traufe,

denn der Negiernngsralh wies den Ne-

curs ab. Die Gründe, durch welche

bewogen die bernische Regierung den

Recurs abwies, wurden nie amtlich

pnblicir«, vielleicht schämte man sich ein

wenig, nnd selbst die officielle „Tages-

pvst" nimmt zur „Schweiz. Grenzpost"

die Zuflucht. Der letzteren zufolge ge-

schah die Abweisung ans folgendeil Er-

wägnngcn: „Die Eigenlhnmsfragc spiele

in der ganzen Sache bloß eine secnndäre

Rolle; iil erster Linie komme das Auf-
sichlsrecht des Staates über die Ver-

wendung des Gebäudes, nnd in Aus-

Übung dieses Rechtes könne die Regie-

rung nicht gestatten, daß ein revocirtcr

Priester in der betreffendeil Kirche got-

tesdienstliche Funktionen ausübe. Wäre

der Gottesdienst einem andern, nicht zn

dieser Eategorie gehörenden Geistlichen

übertragen worden, so hätte die Regie-

rung keine Einwendungen erhoben."

„Der Unterschied zwischen der Easnistik

eines bernischen Juristen und der eines

Jesuiten ist ost so verschwindend klein,

daß man die Feindschast wohl begreift."

Wir wollen dem protestantischen Blatte

diesen Seitenhieb gegen die Jesuiten

übersehen, sassen aber den enormen Un

terjchied zwischen Bernerjustiz und Recht

in's Auge. Gibt es noch ein Recht in

der Schweiz?

Unsere Nachbaren in Allschwil

sind an die Regierung gelangt mit der

Bitte, dem Provisorium in ihrer Pfar
rci ciil Ende zu machen nnd nun gegen

den Präjekten Häring von Arlesheim

Klage zn erheben. Häring hatte dem

preußischen Polizeicommissär in St. Louis

telegraphirt, um ihn anzuhalten, den

Katholiken von Allschwil die Kirche von

Hägcnheim zu verbieten. Der Präsi-
dent Adam hat für Pch persönlich die

Erlaubniß verlangt, einen Kapuziner
oder einen audern kaiholischen Geistli

chen des Kantons zur Uebernahme eines

Begräbnisses zn berufen. Es wurde

ihm gestattet, einen bereits angestellten

Geistlichen des Kantons herbeizurufen.

Die matérielle Frage soll erst nach dem

Rapport des Präfekten Häring geordnet

werden. Häring stellt in Abrede, daß

er an den preußischen Polizeicommissär

telegraphirt habe. Die Untersuchung

wird die.Wahrheit zn Tage fördern.

A s nnd von Nom. Diese

Woche war für die AuSknudschaf-
t e r und F a b e ls ch r e i b e r der l i-

beraten Presse eine trockene; vielleicht

ist die Juli -Sonne, welche del malen

in Rom unausstehlich brennt, Schuld

daran, indem sie das ohnehin nicht sehr

starke Gehirn dieser Leute mehr zu-

sammenzieht und trocken legt.

Doch war der Korrespondent des

„Bund" so glücklich, wenigstens einen

Knochen im Vatikan aufzulesen nnd

seineil Lesern zn serviren. Derselbe will
nämlich ans seiner mehrfach bewährten

Duelle vernommen haben, daß Ear-

dinal Staatssekretär Simeoni ein politi-
sches Schreiben an den Nunzius in

Paris gerichtet und aus rasches Vor-
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gehen der französischen Regierung zu

Gunsten des apostelischen Stuhles ge-

drungen habe. Um diesem „Enten-
Knochen" einen bessern Geschmack zu

geben, theilt der „Bnnd-Correspondcnt"
eine Abschrift dieses Briefes mit,
welche folgendermassen lautet:

„Se. Heiligkeit befindet sich fortwäh-

„rend unter den Eindrücken, die ich

„Ihnen in meinem letzten Schreiben ge-

„schildert habe, denn so lange das fran-
„zösische Ministerium nicht Miene macht,

„eine andere Richtung einzuschlagen, so

„lange werden die Befürchtungen und

„Beunruhigungen in seinem Gemüthe

„fortdauern.

„Nachdem der brillante Erfolg des

„4k!. Mai sich zu einer bloßen Osten-

„tation reduzirt hat — so sagt mir

„Se. Heiligkeit — kontrastirt der zwei-

„felhaftc Stand der Dinge mit den

„frühern Versprechungen, und ans diese

„Art wird in den Katholiken leicht die

„Befürchtung rege werden, daß die trau-

„rige Lage des Pontife.r um nichts ge-

„bessert werden wird. Se. Heiligkeit

„setzten hinzu, daß auch auf politischem

„Gebiete alle Gelegenheiten vermieden

„werden müßten, welche die Bildung
„falscher Meinungen veranlassen und

„die Ansicht hervorrufen konnten, daß

„durch den Sturz des Kabinets Simon

„nichts anderes bewirkt worden sei, als

„ein Personenwechsel. Alles das ist

„gewiß nicht würdevoll in Hinsicht ans

„den heil. Stuhl, und mehrere der hier

„akkredirten Diplomaten verhehlen nicht

„ihre Unruhe bezüglich der Haltung

„Frankreichs, welche gewiß nicht geeig-

„net ist, eine klare Auslegung zuzulassen.

„Ich ermächtige Sie, von diesen Re-

„flexionen den Herzog Decazes in Kennt-

„niß zu setzen und ersuche, mich be-

„ständig von Allem informirt zu halten,

„was im Hinblicke ans die römische

„Frage von Interesse sein kann."

In seiner hohen diplomatischen Weis

heit fügt der „Bund-Correspvndent" die

Bemerkung bei: „Dieses Akte» stück

„(!) beweist, wie man vom Vatikan

„ans in Paris auf rasche Aktion dringt,
„während man sich den Anschein gibt,

„als warte man, ruhig und neutral,

„den Gang der Dinge ab."

Für den verständigen Leser beweist

dieses Aktenstück nichts anderes, als daß

der Korrespondent des „Bund" entweder

selbst mystifizirt wurde oder andere >ny-

stifiziren wlli.

Ans deutschen Lande». Bekannt-

lich hat sich unter den Mönchen der

Benedikrincrabtei Ben r o n (jcht ìn

Volders bei Innsbruck) eine kirchliche

Kunstschule gebildet. Einige Patres
haben sich insbesondere der Malerei ge-

widmet und im Anschlüsse an das christ-

liebe Alterthum eine Richtung einge-

schlagen, die große Anerkennung ver-

dient und auch allgemein gefunden hat.

Ein Theil desselben hat die Konradi-

Kapelle in Konstanz mit Bildern und

Skulpturen in ächt kirchlich künstlicher

Weise geschmückt. Bald daraus erhiel-

ten diese Künstler vom Abte des Klo-

sters M o nte Ca s sin o einen Ruf,
diesem Mntterkloster des Benediktiner-

ordens ihre Thätigkeit zu widmen und

die innern Räume, insbesondere die

Kirche dekorativ und künstlerisch herzn-

richten. Der Prior von Monte Cassino,

selbst ein Deutscher, hatte seinem Abte

von Bcuron und dessen Kunstschule er-

zählt. Seit Ende 1876 befinden sich

nun li bis 8 Mönche von Benron ans

dem Monte Cassino.

Gegenwärtig sind sie mit den Cartons

und Farbenskizzen beschäftigt, während

italienische Arbeiter, ebenfalls unter ihrer

Leitung die vielfach arg beschädigten

Mauern und Decken in Stand setzen.

Es ist gewiß etwas Seltenes, daß deutsche

Künstler zur Ausführung von monn-
mentalen Werkeil nach Italien berufen
werden, um so ehrenvoller ist es für
die bescheidenen Söhne des hl. Benedikt.
Man sieht, ächt kirchliche Kunst bricht
sich überall Bahn.

Personal-Chronik

L » z er 11. An die Steile des verstorbenen

Herr» Amrei» wurde Ms Chorherr gewählt
der Hochw. Hr. S eh in i d Erziehung«»»»)
und Professor oer Theologie.

St. Galle». Unter eggen wählte den

Hochw. Hr». Alois M e i c n b e r g, Pf.rr-
rcr in L tein, zu ihrem kilnstigcn Seelsorger.

Zugleich wnroe der Psarrgehalt um 20» Fr.
erhöht.

— L n t i s b n rg. Die hiesige katholische

Kirchgenieindc wählte den Hochw. Hrn. Dekan

jîla » s in Alt St. Johann zu ihrem Pfar-
rer und erHöhle den Psarrgchalt von 1400 ans

1500 Fr.
A p p e n z ell I. Nh. Wie wir ans zu-

verlässiger Quelle vernehmen, hat der Hochw.

Hr. Pfarrer Falk von Montlingen im Lause

dieser Woche die vikarialsweise Verwaltung der

Pfarrei B r illi s an übernommen. Eine ihm
angetragene Psarrwahl hat er ans bestimmten
Gründen abgelehnt.

T h n r g a n. Tie katholische Psarrgemeindc
S t e ek b v r n wählte am 22. Juli den Hochw.

Hrn. B c r n a r d S ch m i b von Lommis zum
Seelsorger.

Iriefkast«». Nach A. C. A. Leider zu
spat erhallen.

Inländische Mission.

I. G ewöh nli ch e V e r c i n S b c il r ä g e.

Uebcrtrag laut Nr. 28: Fr. 13,420. 35

Alis der Pfarrei Niederbnchsite» „ lO.

„ „ Klingnan „ 10. —

„ „ Baden „ 5. -
„ „ Würenlingen „ 20. —

„ Gemeinde EggerSried „ 34. -
Bom Tit. Collegium in Samen „ 85 —
Alls der Psarrei Gostau „ 55. —

„ Hüttweilen „ 50. —
Pfarrgemcinbe Pfessikon „ 30. -

Voll mehreren Nngenanntcn
in Steinach „ Z5. —

Bon HH. P. A. M. in Luzern „ 10. —

Fr. I3.7H4. 35

l>. 'Mi ssion S s o nd
Uebertrag laut Nr. 20: Fr. 4475. —

Von einer nngenannleli Jungfrau lOO-l. 75
Durch Hrn. B. Vanmgartner,

Grostrath in Root: Legat von
Herrn Schusterineistcr Brun-
»er sel. von Aesch, in .Root

(Lnzcm) „ 200. —

Fr. 0030. 75

Eine Person, zwischen 30 und 40 Jahre
alt, im Kochen und Handhallen wohl er-
fahren, sucht eine Stelle als Haushalte-
rin, am liebsten in einem Pfarrhause. Zu
erfragen bei der Expedition d. Bl. 36^

Sparbnnk in Luzern.
Wir nehmen dermalen Gelder unter folgenden Bedingungen an, aeae» -

Obligationen ,» 5 "/<>

auf 1 Jahr fest und sodann nach erfolgterKrindigung in 0 Monate» rückzahlbar.
Obligationen à 4'/- "/«

zu jeder Zeit kündbar und sodann nach 4 Monaten rückzahlbar. 8'

Paramenteii-Himdlung «,»

Stifts-Sigrist im Hof Nr. 22 in Luzern.

Alle Arten und besonders gute und feste Stoffe zn Kirchen-Paraineiiten ans Deutschland n»d Frank-
reich, darunter ànstgewcbe nach anerkannt stulgerechten Mustern des Mittelalters in allen und besonders
soliden Farben ""WE; Seiden, Damast, ohne und mit v e r s ch i e d e tien G o l d g ew e b e » in gut und halb-
guter Qualität, auch mit gothischer Verzierung, ebenso verschiedene Goldstickereien. Auch sind
vorräthig und stehen zur Einsicht bereit verfertigte Waaren, als: > in älterer
und neuerer Form und Schnitt, 8t»Iv», Vvl»»», VI»«»»»»»«IvI, U »I»», » und alle in dieses
Fach eingehenden Artikel.

Ferner halte stets eine schöne Auswahl Kirchengcfässc, nämlich: große und k l e i » ejS7>ni»I»,>»,
I », »«tiivk, in Metall und Holz, gothische und andere Rtvlel», i, i,, V, » I»-

klt »5, Uri r»5i»»rtik«I, ?I«»»«Ii »»5« I», ?tii»»«I», », »5« »i»,!«»»«-
lâtt I »v», re. Auch einige Itlui»v», seine, h alb s e > ne und ordinäre <»»!«!- u n d Hîll», I I»,»i t« »,
8^»it»<», Mi»»«v», ^K»»«tv», I »II- u nd 5 II, t-Sipil?« », verfertigte ìll», », WK« ««-
K»5l,?I, r, it I», kl e i n ercr Art, und zu r S t i ck e r e i d i e n e n der W'tttltbi», H«»»iII«»i»j»i, L^»»il-
I»?tt«?« w. in Gold und Silber. Ferner einige große und viele kleine Kt»t»t» in Farben und
sogenanntem E l se n b e in g u ß.

Reparaturen von allen in dieses Fach einschlagenden Artikeln werden bereitwilligst, best-
möglichst und billig besorgt. 13
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